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Invalidenversicherungsbeiträge für einen vom
Zwangsverwalter angestellten Bauwächter.
über diese Frage hat sich, wie wir aus dem nellsten

amtlichen Monatsblatt für Arbeiterversicherung ent
nehmen, das Reichsversicherungsamt eingehend ge
äußert, und es hat eine Entscheidung gefällt dahhJ, daß
ein Zwangsverwalter, der die Entrichtung der Beiträge
unterläßt, weder während, noch in der ZwauKsvoll
streckung persönlich in Anspruch genommen werden
kann, sondern daß für diese Beiträge der Versicherungs_
anstalt gegenüber lediglich der Schuldner als Arbeit
geber haftet.

Wir haben LIns mit dieser Entscheidung des
höchsten Gerichts für Arbeiterversicherung abzufinden
llnd wollen uns, so nahe die Versuchung auch liegt, jcdcr
Kritik enthalten. Es wird aber interessant sein, die Au
sichten der verschiedensten Instanzen, die sich :nit der
Angelegenheit beschäftigt haben, zu hören.

Die Landes-Versicherungsanstalt hielt den betl'.
Zwangsverwalter zur Zahlung der Beiträge auch nach
träglich für verpflichtet, da er nach 
 152 des Reiehs
gesetzes Über die Zwangsversteigerung und die Zwangs
verwaltung "das I(echt und die Pflicht hat, alle Hand
lungen vorzunehmen. die erforderlich sind, um das
Grundstück in seinem wirtschaftlichen Bestande zu er
Jlalten und ordnungsmäßig zu benutzen". Hierzu g-ehöre
im vorliegenden falle auch die Annahme und Entlohnung
eines Bau\\'ächters, und es sei der Verwalter kraft
seines Amtcs verpflichtet, die fälligen Wochenbdträge
zu verwenden; dies um so mehr, als der Grundstilcks
eigentümer ausgeschaltet und deshalb gar nicht in der
tage sei. die Wochenbciträge zu entrichten. Da der
Verwalter nach 
 152 des erwähnten Gesetzes allen Be
teiligten gegenüber für die Edül!ung dcr ihm gesetzlich
obliegenden VerpiJichtungen verantwortlich sei. so hafte
er auch nach Beendigung der VerwaJtung iUr die
während derselben von ihm begangenen Fahrlässig
keiten. Den :Eigentümer könne man nachträg-lich nicht
verantwortlich machen, da ihn an der Unterlassung des
VerwaJters keine Schuld treffe.

Einen anderen Standpunkt nahm die zuständige
untere Vel'waltungsbehörde ein, denn sie wies die Ver
sicherungsc;nstalt mit ihren Ansprüchen an den Z wangs
verwalter zurück, und zwar aus fOlgenden Gründen:

V/enn auch der Verwalter zwar eine sogenannte
Partei stellung kraft Amtsrechts habe, so sei er doch
aber nicht persönlich berechtig-t und verpflichtet. Maß
gebend für die Beurteilung des FaJ1es sei zunächst der
vorerwähnte 
 152, nicht aber der von der Verantwort
!ichkeit des Zwangsverwalters sprechende 
 154. Nach
Ausschiittung der Masse könne der Verwalter nicht
mehr herangezogen werden, sondern lediglich der
OrundstÜckseigentümer als Arbeitgeber. \Venn der Ver
walter aus 
 154 in Anspruch genommen werden solle,
so sei dies eiD AusnahmefalJ, der besolIders begründet
werden müsse. Persönlich verpflichtet werde er nur
aus einer überschreitung seiner Befugnisse, niemals
aber innerhalb derselben. Eine überschreitung der Be
fugnisse, eine besondere Fahrlässigkeit oder dergleichen
käme aber hier nicht in Betracht; der Verwalter könne,
wenn überhaupt, nUr im Vl ege des Zivilprozesses per
sönHch in Anspruch genommen werden.

Die Versicherungsanstalt gab sich hiermit nicht zu
frieden, sondern rief das Reichsversicherungsamt an,
das, wie gesagt, zu dem eingangs erwähnten Bescheid

karn. Die Gründe. die das Amt hierzu führten, s
i,en
hier kurz wiedergegeben: Für die frage. ob der
Zwangsverwalter auch nach beendigter .'. Verwaltung
noch persönlich für rÜckständige Versicherungsbeiträge
der von ihm während seiner ArntsfiilIrung beschäftigten
Personen zu haften hat, ist 1edigIich maßgebend, ob er
währcnd der Dauer der Zwangsverwaltung als Arbeit
geber im Sinne des Invalfdenversichenmgszesetzes zu
erachtcn ist. Diese .frage ist zu verneinen. Der ge
richtlich bestellte Zwangsverwalter ist nicht nur Stell
vertreter de;;; Schuldners im privatrechtIichen Sinne,
sondern dje ihm obliegenden Verpflichtungen sind aus
einer ihm vom Gesetze verliehenen MachtvoIlkomrnen_
heit zn erklären. Er führt ein Amt, das er ausÜbt, nicht
weil er den Schuldner oder den betreibenden Gläubiger
oder alle an der Zwangsverwaltung: Beteiligten "'nrtritt,
sondern weil ihm vermöge seiner Bestellung als Ver
walter gesetzlich dfe Beingnis zukommt. das zu tun,
was zur .führung einer sachgemäßen Verwaltung nötig
ist. Er handelt kraft dieser Befugnis überall in eigenem
Namen, er schJießt Verträge nicht namens oder iür den
Schuldner, sondern als Verwalter. Indessen ist nicht er
selbst der aus diesen Verträgen Berechtigte und Ver
pflichtete, sondern der Schuldner. Soweit er innerhalb
dieser Befugnisse bleibt, handelt er nicht für sich und
um selbst Rechte zu erwerben oder Verbindlichkeiten
einzugehen_ sondern um die Verwaltung zu führen. Per
sönlich verpflichtet wird er nur aus einer überschreitung
seiner Befug-nissc. Damit Ist aber ausgeschlossen, daß
er Arbeitgeber der von ihm für die Zwecke der Zwangs
verwaltung beschäftigten Personen im Sinne des Inva
lidenvcrsicherungsgesetzes ist. Deml Arbeitgeber im
Sinne dfese5 Gesetzes ist derjenige, für dessen P.echnung
der Arbeitslohn gezahlt wird, und das ist der Schuldner.
Die Verpflichtung des Verwalters zur Entrichtung der
Versicherungsbeiträge leitet sich nur her von der Ver
pflichtung des Schuldners; eine persönliche Verpflich
tung des Verwalters besteht nicht, er kann daher auch
persönlich für die Zahlung dieser Beiträge nicht in An
spruch genommen werden. Inwie\veit aber der Ver
walter dem Schuldner für die Nichterfüllung der Ver
pflfchtung zur Entrichtung der Beiträge verallhvolilich
ist, muß der Entscheidung der ordentlichen Gerichtevorbehalten bleiben. KI.C=a

Arbeiterhäuser für die Stadt Posen.
Mit Abbildungen auf Blatt 313-316:

Architekten Locke, Schilling und Schotz in Posen:
Grundstück an der LorelJzstraße (1. Preis)

Imd auf Blatt 317-318: Architekt f. Haferkorn in Posen:
Grundstück an der Ackerstraße (1. Preis).

(Schluß zu Nr.79.)

Bei dem Entwurfe des Architekten P. Haferkorn in
Posen mit dem Kennwort: "Maifeier" kanu das Urteil
des Preisgerichts ohne jeglichen Vorbellalt unter
schrieben werden. Es lautet:

..Sehr gut llnd interessant ist die Grundstücks
ausnutzung; die Grundrisse sind tadellos. Gute und
angemessene Architektur. Der Ent\\:-urf Ist d(lrch bc
sondets JiebE::voJle Behandlung und kiinstlerische Ge
staltung der Anlage zwischen den Gebäuden "ausgezeichnet." _

Es ist hier kein" \\1ort hinzuzufügen, dean die Vor
züge sind kurz und treffend hervorgehoben,. wie di
Zeichnungen (Blatt 317 und 318) bestätigen.
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Die ErfoJge der beiden Preisträger wurden seitens

der Stadtverwaltung in anerkennenswerter \Veise
durch Ühertragung der Ausführung ihrer .Entwürfe ge
krönt.

Diese lobenswerte Entscheidung zeigt zugleich
auch, daß wiederum einmal ein Wettbewerb das ge
'wünschte Ergebnis von Lösungen der gestelIten Auf
gaben mit sich brachte.

D[p1om-Ingenieur J. Lei m b ach in Posen.D=D
Die Meisterprüfung

im Baugewerbe der Vergangenheit.
Von H. Kr. ]\.'achdrock vetb(1ten.

Die ErIangung der Selbständigkeit und der Eintritt
in die VolJgenossensch::;ft der Meister wurde in frÜheren
Jahrhunderten bereits außer an den Nachweis der :F:r
fülhm  \.l; r Pflichten gegenÜber dem Staate oder der
Stadt mit Erwerbung des nürgerrechts, Leistung der
miBtärischen Pflichten lISW., ferner der Eriüllung der
Pflichten g"eg"en die Genossenschaft, wie Bezahlung der
Meistergebühren, Stellung des Meisterschmallses und
dergleichen. weiter des Nachweises eines bestimmten
Kapitals. anch an den Nachweis der fa c 11 I ich e n
Fähigkeit gekJ1üpft. Es war ja der doppelte Grundsatz
der alten \Virtschaftsordllung, einerseits den An
sprÜchen des Abnehmers gerecht zu werdcn, dem  e
diegene Arbeit gesichert werden sollte, andererseits
die l echte des lierstellers zu wahren, dem ein standes
gemäßes Einkommen gewährleistet werden sollte. Der
Nachweis der fachlichen Dl1fChhilduTI2" diente nun gan;;
in erster Linie den AnsprÜchen des AI)nehmers, der so
eine gewisse Gewähr hatte, d2.ß der neue Meister ihn
auch fachgcmäß bedienen werde, andererseits aber
auch den Rechten der Iiersteller, die die Ehre des
Handvlcrks und Standes  ewahrt Zll sehen wÜnschten
und zugleich ('inen allzu g;roßen Andrang zur Meister
schaft und zunehmenden 1\1itbewerb hintanhaIten
wollten.

Die gewerbHche und fachliche TÜchtigkeit wurde
insbesondere nach:;2;ewiesen durch Zeugnisse über eine
bestimmte Anzahl VOll Lehr- und Gesellenjahren, die an
sich schon immerhin eine gewisse Bürgschaft für fach
gemäße Ausbildung bot; im Laufe der Jahrhunderte
wurde auch der Nachweis einer besonderen Meister
prÜfung und die Ablegung einer Probearbeit gefordert
und diese selbst allmählich immer mehr erschwert,
hauptsächlich in der Absicht, den Mitbewcrb hintanzl1
halten lind die Möglichkeit zu haben, miß!lchige Be
werber nach TunUchkeit ausschalten zu können. Meisters
söhne und Gesellen, eHe ins Amt einheirateten, genossen
vieliach mancherlei Begünstigungen und :Erleichterungen,
namentlich bei dem Nachweis der Dienstjahre; alleh die
Meisterprüfung wurde bei dem innigcn, familienartigen
Zusammenhange der Genossenschaft in alter Zeit
m<lnchmal ein Mittel zur Bevorzugung der Meisters
söhne. Auswüchse, die in späteren Jahrhllnderten das
Znnftwesen immer mehr in Verruf brachten.

Was die Meisterprüfun  selbst anlangt, so war
diese bei den meisten liandwerken hIoß eine praktische,
keine theoretische: "Mit der Hand beweisen", Kalt
ihnen für den besten Beweis der gewerblichen Tüchtig
keit, und eine Priif!mg mit Fragen und Antwort dünkte
ihnen vielfach ein überflüssig Din,g-, Die Handwerker
setzen es als eine ausgemachte Sache: Wer ein Ding
mit liänden bereiten könne, müsse eS vorher im Kopfe

haben. Als demnach ein gewisser Landesherr verord
nete, daß man es beim Meisterwerden nicht bloß auf
Rcwisse, oft unbrauchbare Stücke zu machen ankommen
lassen sollte, sondern auch gewisse .fragen, um "Rechen.
schaft davon zu geben, vortragen und ein Examen
halten solle, wie dies manche liandwerke zuweilen tun,
wollen sie solches Begehren dadurch abgewendet
haben. Es lasse sich ein vVerk durch bloßes fragen
und Antworten nicht ausmachen, sondern man mußte
es mi t der Ha nd be weise n. Welches nnn zwar
nicht ohne ist, der Landesherr wollte dies auch nicht
ausgeschlossen wissen, sondern beides (die praktiscne
und theoretische PriifunR) zusammensetzen. Allein
die guten Leute gehen sich durch die von ihnen zu
Papier gebrachten Frag-en bloß, wie einem Meister allzu
VC1'dricßlich; mit einem Jungen in ein treuherzig Ge
spräch vorÜber einzulassen, ist auch nicht einem jeden
das LehrReschick Regeben. Nur das Quod sit (was sei),
nicht das Quare (\varom es so sen, ist dieser Leute
Werk. So schrieb 1722 Dr. Beier in seinem Handwerks
lexikon.

Bei gewissen fIandvlerken, wo es ledigHch auf
handwerksmäßig;e .fingerfertigkeit ankam, mochte diese
praktische Ausbildung und praktische MeisterprÜfung
ja in den frÜheren ansPr11chsloscrcn und durch Mit
bewerb nicht beschwerter Zeiten hinreichcn. AI1ein bei
so schwierigen und verantwortungsreiehen Gewerben,
wie den Baugewerben, wurde auch in jenen alten Zeiten
bereits immer mehr üblich eine praktische Meister
priiful1,Q," mit einer theoretischen PrÜfung zu verbinden,
da sie ja nicht rein handwerksmäßige Arbeit leisten,
sondern planmäßig und mit Berechnung arbeiten
mußten. Vielfach war hei den Bauhandwerken auch
ein Riß zu entwerfen; das erwähnte Beiersche Iiand
buch bemerkt hierzu: "Einen Riß machen": [st bei ver
schiedenen Handwerken anstatt eines Meisterstücks
Üblicll. nämlich bei Zimmerleuten, Maurern usw., deren
Arbeit und Kunst ebenmäßig in Messen besteht. Dies
ist aus vielen Innungsartikeln zu ersehen. Zum Beispiel
bestimmt der 4. Artikel der Ordnung der Z i m m e r 
1 e u te z II Z e i t z: "Zum Meisterstück abzureißen
einen g-elegenen Stuhl in 4 Becken geschnitzet usw." .
Der S t ein met z e l' - Artikel 1: "Zum Meisterstück
einen Grund-Riß und Aufzug zn einem Kirchen-Bau,
Klocken - Turm, Bohr - Kirchen, einen gewundenen
Wendel-Stein zusamt einer zierlichen Reinung im Ge
werbe reißen. Desgleichen auch einen Grund-Riß und
Aufzug zu einem liauß Bau, auf drey Geschoß, mit
Kc1lem, Treppen, Fener - Essen, Wälschen - Giebeln."
Der M a 11 r er - Ä!'tikeI 2 bestimmt: "Zum Meisterstück
eincn Grund-Riß lJnd Aufzug zu einem liauß-Bau, wie
roß und \veit ihm die Pür-Meister (Obermeister) und
Altcstct1 denselben an ebe1J" zweymal übereinander
gewölbet, verfertiget." Bei den BaIJhandwerken kannte
man weiter auch in frÜheren Jahrhunderten bereits
neben der allgemein üblichen Einrichtung der Fertigung
von Rissen und Meisterstücken eine weitere sich daran
schließende be s 0 n der e Pr ü i u n g. was jenes
Handbuch besonders bervorhebt. Bei dem Z i m me r
ma n n erwähnt es: "Wenn einer Meislter zu werden ver
langet, wird er dur c h v i eIe fra gen ver 
suchet, worauf er richtig Antwort zu
ge ben w iss e n muß." Von den S t e i TI met zen
schreibt es: "Steinmetzen nennt man diejenigen, die
den Maurern die Steine zurichten und zum Meisterstück
einen Grund_Riß zu einem Kirchenbau fertigen müssen..
Sie haben ein geschenktes Iiandwerk durch gailz
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Deutschland (also Arbeitsvermittlung), die Gesellen
finden aucb in den angrenzenden Königreichen Arbeit,
ihre erste liauptlade ist in Wien, die andere in Straß
burg und die dritte in Zürich. In der Reichsstadt Nürn
berg machen SIC C111 kIlnstreiches dreifaches MeisterstÜck:

1. Einen üherlangten Chor 30 Schuh breit und
46 Schuh in die Länge, der muß anfangs vcrboc1cstellet
werden. Hierzu nun muß der Chor mit seinen ange
fangenen Pfeilern 60 Schuh hoch aufgeführet werden.
Dieses Kirchengcbäu wird von dem jungen Meister
nach dem vcriOngten Maßstabe von Alabaster gemacht,
wie denn auch das Bockg;estelI klein irr lfoltz. und Maß
Bretcr von Bley-Werk verfertiget.

2. werden 2 Chor-I eihen verfertiget, eines davon
ist 24 Schuh in der Vierung, das andere aber 24 Schuh
lang llnd 16 Schuh breit, muß auch von kleinen tJöltz
lein verbocksteIlet werden.

3. Muß der junge Meister einen Riß von einem
Privat-liauß 50 Schuh breil 70 Schuh tiel und 52 Schuh
hoch, so mit 4 Gäden sammt Stiegen und anderen zu
gehörigen Stück muß versehen sein, worüber er exa
minieret wird ,und auf die ihm vor geh alt e TI e n
fragen Red und Antwort geben muß.
Ihre Arbeit besteht vornehmlich darin, die ge
brochenen großen Bausteine nach dem \Vinkel
eisen und nach ihrem Maß und Zirkel kÜnstlich
zu behauen und zu zurichten, welche hernach
die Mauer aufzumauern pflegen, wiewohl dies in
Nürnberg auch die Steinmetzen errichten, und uazll
auch wohl berechtigt sind und gleichen Werkzeng mit
ihnen gebrauchen und alles, was sonst mehr zum
l\i\.aurerhandwerk erfordert wird, welches durchgehends
ein geschenktes ist, wie sie denn in großen Städten ihre
Laden, auch allerlei tJandwerksgewohnheiten habane,
besonders in Ober- und Niedersachsen ; an anderen
Orten aber sind ihre Iiandwerksgcwohnheiten ver
schieden. Zum M eis t e r s t ü c k e machen sie ein
Creutz-Gewölb, welches in der Vierung nach dem ver
iüngten Maßstabe 4 Schuh haben muß und von Ala
baster oder Kreiden verfertiget wird."

Die an verschiedenen Orten eingeführten und
mannigfachen Probearbeitcn und MeisterstÜcke der
verschiedenen Zweige des Bauhandwerks zu ersehen,
ist fachlich besonders beachtenswert und iHr die Kennt
nis der technischen  elte des Oe\verbsbetriebcs frÜhe"
rer Zeiten nicht unwichtig.

Das "gemütsverg-nugende historische Handbuch für
Bürger" von Melissantes (Frankfurt und Leipzig 1714)
nennt als Meisterstück der Tö p f e r "einen 0 f e -n ins
Gevierte, wo alle fugen müssen vertun den sei, eine
Stockkachel sowie einen Topi, durch den bei der Be
sichtigung ein Löchlein geschnitten wird, um zu er
forschen, ob er seine gehörige Stärke habe". Die
Fe n s t e r mac her oder Glaser machten an manchen
Orten nur die sogenannten Oesellenfenster, an anderen
aber besondere Meisterstücke, ,,6 Fensterflügel oder
R.ahmen wohl aptieret", verschiedene I ißarbeii von
G]as und Blei uS\V. Als Probearbeit der T ü TI C her
ode r v.,r eiß b i TI der, die ein geschenktes Handwerk
(also Arbeitsvermittlung durchs Reich oder die soge
nannte "Schenke") hatten, nennt er "ein gut Estrich und
ei le gute Ziegel-Kehle, aui den Dächern der Kirchen
oder Iiäuser, zu machen", als das Ivleisterstück der
S chi eie r d eck e r "ein Dachfenster mit 6 Kehlen,
welches aufs beste verwahrt muß werden". In der
freien I eiehsstadt Nürnberg, dem "edlen Gewerbhaus",
wie es schon Hans Sachs nannte, waren die Anforde

rungen besonders hoch geschraubt. .,Die Tüneher
haben in Nürnberg ein schön vom Jahre 1576 her mit
löblichen Gesetzen und Verordnungen versehenes
Handwerk, kraft welchen ein jeder, der Meister werden
will, eine besonders MeisterstiIck machen muß) und zwar:

1. "vier Sch\vebe-Bögen alles glatt mit Mörtel be
werffen und betünchen, daß nach Anleitung der Schnur
und Dley-Wage alle Ecken just zusammentreffen und
gantz keine Bucke oder Spatium zu finden sei. 2. .Ein
3 Stockwerk hohes mit einem Erker versehenes, mit
höltzernen Ba1cken und einem steinerne!l fuß bcvestig
tes liauß, daran besagter fuß Stein-farbtg mit weisen
Strichen. die f"elder aber grau angeleget, mit scnwarz
und weißer Farbe aufgehöhct und sowohl der Bley
Wage als dem Circul Richtscheid und \Vinkelmaß nach
wohl und richtig eingeteilet sind, wob e y sie z j e m
I ich war m g c haI t e TI \V erd e n und solchem naclJ
dem Na 111 C 11 e f ne s Me ISt er s und der e TI Ge
rechtigkeit mit saurem Schweiß er
langcn müssen."

Und von den Da c h cl eck ern in Nürnberg lesen
wir (1722): "Sie werden von NHrnberg anders wohin
aui 4 Meilen weit begehret, besonders zur DeckuI1g der
Türmen und anderer Gebäude, welche wohl und dauer
haft sollen ,\;emacht werden. Ihre Me ist e r s t ü c k e,
welche aher nicht bei allen Gebäuden angebracht
werden können, sind folgende: Warm ein Iiaus keinen
Erker hat und der Besitzer desselben einen Zll haben
verlanget, so wird solcher .Erker von demjenigen, der
!'J'eister zu werden begehret, verfertiget. ferner muß
cr Dachläden und Dachfenster, welche kleiner sind als
jene, machen. Ebenso muß er auch einen Schornstein
recht eindecken, also daß er frei und nicht etwa an
einem Giebe], Mauer oder Forst anstehe. In diesen
Stücken muß großer FleIß angewendet werden; auch
sogar in Auinageltmg der Latten an den Sparren, damit
keine weiter als die andere zu stehen komme," In den
vorhergehenden Jahrhunderten wuruen die Ansprüche
bei Anfertigung der Meisterstücke zwar meist noch
nicht so hoch geschraubt, wie im 17. und 18. Jahr
hundert, allein immerhin \yurden an dic tcchnische Qe
schicklichkeit des Meisterbewerbers oft ganz be
deutende Anforderungen auch schon in der tiJteren Zeit
gestellt, die uns im nachfolgenden näher beschäftigensoll. (Schluß folgt)0=0

Verschiedenes.
Behördliches, Parlamentarisches usw.

Feuersicherheit in Theatern. Der Brand des Ber
l:ner "Theater des Vlestens" im Monat August ist den
fvlinistern der öffentlichen Arbeiten Imd des lnnern Ver
anlassung gewesen, an die Regierungspräsidenten und
den Polizeipräsidenten von Derlin nachstehenden Erlaß
zu richten:

Bei dem kürzlich crfolgten Brande des BÜhnen
hauses des .,Theaters des Westens" zn Charlottenburg
ist die überraschende Tatsache zutage getreten, daß die
BÜhncl1Öffnung nur zum Teil - etwa aur die unteren
zwei Drittel ihrer f.(öhe - durch den eisernen Vorhang,
die obere RestfJäche aber durch eioe leichte gardinen
artig aufgehängte Rabitzwand (sogenannte Schürze) ab
geschlossen gewesen ist, daß diese Rabit:-:wand durch
die Ausdehnung der Brandgase in das ZuschauerhausA
hineingedrückt und dort in den Orchesterrallm sowie
auf die ersten Reihen des Parketts gestürzt ist. Durch
die so über dem eisernen Vorhang entstandene große
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reichsdeutsche Mittelstandstag statt, der - auch seitens
der Behörden - zahlreich besucht war. Unter den
zahlreichen fragen der MittcJsta1!dspolitik wurde auch
das Ver cl i n g U TI g S wes C TI behandelt. Hierbei er
griff Bürgermeister Dr. EberIe-Nossen das \Nort Zn
seinem Vortrage über die :E r r j c h t I] TI   V 0 TI S II b missions- (Verdin ungs-) Ämtern zur
D n reh f ü h r 11 n   des a TI g e me s s e TI e n Pr eis e s.
In läng-eren Ausführungen gab der Redner zunächst eine
Übersicht über den jetzigen Stand der Verdingungsfrage,
behandelte dann die Errichtung von Landes- bzw. Pro
vinzial- Verdingungsämtern und eines Reichs- V erdin
gungsamtes. Diesle hoclIwichtigen Darlegungen, die
vom Zweiten Reichsdcutschen Mittelstandstage mit
Beifall aufgenommcn wurden, werden demnächst in
einer besonderen BroschÜre erscheinen, die von der Ge
schaftsstelle des Reichsdeutschen Mittelstands- Ver
bandes (Generalsekretär Ludwig Fahrenbach, Leipzjg
1(., Senefelderstrafle 13/17) zum Selbstkostenpreise be
zogel:! wenjen kann, Unter BeifalJsbezeugungen wurde
die nachstehende EntsehHeBung angenommen: ,.Der
Reichsdeutsche Mittelstands-Verband beschließt: a) bei
dcn Regierungen und Parlamenten zu bittcn, 1. den an
gemessenen Preis naeh den Leitsätzen der Denkschrift
des Reichsdelltschen Mittelstands- Verballdcs einzu
fÜhren, 2. zur wirksamen Durchführung Verdin
"ungsämtcr nach dem Muster von Sachsen l1nd ein
I-\eichs- Verdingungsamt einzurichten, b) den Vorstand
mit den erforderlichen Schritten zu heauftragell.

Weiterhin sprach Dr. Schönemann-Dresden Über
den Sc h 11 t z der Ar bei t s \1.,' i I I i gen. Hierzu
wurde einstimmig beschlossen: "Der Zweite Reichs
<.Jentsche Mittelstandstag bedauert sehr, daß sich sowohl
die l eichsregieruT1g als auch die Mehrheit des Reichs
tages gegenüber den efnrnüHgen Bestrebungen der selb
ständigen Gewerhetreibcnden auf Herbeiführung eines
besseren Schutzes der ArbeitswiIligen ablehnend ver
halten, zllll1al der Terrorismus von heute nicht nur die
Gewerbefreiheit, sondern auch die bürgerliche Freiheit
bedroht. Der Mittelstandstag wiederholt in dringender
form seine im Vorjahre erhobenen forderungen und
spricht die Hoffnung au.:;, daß die Abgeordneten der
bÜrgerlichen Parteien der deutschen Parlamente
kÜnftighin bei Behandlung dieser Frage mehr R.ücksicht
als bisher auf die Lebensinteressen der Berufsstände
nehmen. Der Ix.eichsdeutsche Mittelstands-Verband
wi.rd beauftr:agt, abermals bei der Reichsregierung und
bel dem RCIchstage wegen Ergreifung von wirksamen
Maßre"eln gegen Streikterrorismlls und Boykott vor.
steJJig zu werden."

Imd breite Öffnung' sind dann die Stichflammen alls dem
Bühnenhaus in das Zuschauerhaus hineingepreßt worden
und haben sich dort in wenigen Augenblicken Über die
Proszeniumslogel1 und den dritten R.ang verhreitet.

In den Berichten der Presse über den Brand findet
sieb fÜr diesen höchst J<;cfi:ihrlichen Abschluß des Bühnen
hauses vom Zuschauerr-aus vieliadl die erklärung, daß
unter der tlerrschaft Jer Theaterbauordnung, unter der
das "Theater des \Ves ens" errichwt worden ist, d. h.
der Pobzeiverordnung \;on 1889, dic bei den Verord
nungen von 1909 fLir ncue Theater geregelten Begriffe
"feucrfest" und "feuersicher" noch nicht so ausgebildet
lInd zweifelsfrei gewesen seien, wie in der Gegenwart.

Diese Rechtfertigung geht fehl. Abgesehen von der
Widersinnigkeit des Gedankens, dje Rühnenöffnung zu
einem Teile dIrreh einen, hohen Druckspannungen wider
stehenden eisernen Vorhang, zum anderen Teil durch
eine schon geringfügigen Drucken nachgebende,
schwache Rabitzwand gegen der. Übertritt von Dnrck
spannungen aus dem BÜhnenhaus in das Zuschauerhaus
decken zu wollen, war eine solche Anordnung auch
schon nach den Anforderungen der nach dcm dies
seitigen Mustrr \"on 1889 erlassenen Polizeiverordnun
gen schlechterdings ausgeschlossen. Dcnn auch danach
schon (S 4 und 20) mußte die Trenl1uugswand zwisch::n
BÜhnen- und Zuschallerhaus massiv sein und die ßiih
nenöffnung dnl"cl1 einen druckfesten Schlltzvorhang us\v.
abgeschlossen werden können, Im "Theater des
Westeus" hätte also entwcder die ganze BÜhnenöffnung
durch den etsernen Vorhang gedeckt werden, oder es
hätte auch der dl1rch den Vorhang Hichtgedeckte Teil
der ßiihnenöffnung massiv und dabei selbstverständlich
so druckfest abgeschlossen sein mÜssen, daß auch dieser
Teil den für den eisernen Vorhang \-orgeschriebenell
Druck hätte aufnehmen können.

Dem Vernehmen nach saUen ähnliche vcrordnungs
widrige ArJordnungen (SchÜrzen) wie im "Theater des
Westens" auch bei anderen Theatern vorkommen.

Die Regierungspräsidenten usw. sind angewiesen,
ohne Verzug die Theater ihres Bezirks - ältere wie
neuere - daraufhin zu revidieren, gegebenenfalls so
fortige AbsteIJung des verordnungs widrigen, höchst ge
fährlichen Zustandes dU! ch polizeiliche Verfügung
fordern zu Jassen lind bis zur erfolgten Abstellung
dieses Zustandes VorsteIIungel1 im Theater nicht zuzu:
lassen.

Schließlich macht der Erlaß noch daraufhin auf
merksam, daß auch die Bestimmungen der nach dem
Mllster von 1909, also in der Hauptsache für neue

erlassenen Theaterbauordnullg liach Ziffer 5
des 123 a, a, 0., jederzeit auch auf ältere Theater in

angewendet werden können, als GrÜnde der
öffentlichen Sicherheit es geboten und unaufschiebbar
erscheinen lassen. Die R.egierungspräsidenten lISW. sind
ersucht worden, bei der R.evision der unter die Verord
llungcn von 1889 faHenden älteren Theater festzustellen
inwie\velt die Voraussetzungen hierfür im einzelne
faUe gegeben sind und danach das Erforderliche zu
verfügen,

Verbands-, Vereins- usw.-Angelegenheiten. Inhalt.
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Bücherschau.
Wie mache ich mein Testament ohne Rechtsanwalt und

ohne Notar? Das Erbrecht Gemeinverständliche
DarsteIJung des Gesetzes nebst zahlreichen Testa
mentscntwürfen LInd -beispielen. - (Verfasser Hans
Lustig, kaufmännischer Sachverständiger. Bauffi
gartens VerJagsbuchhHudlLll1g, Saarbrücken 3; Preis
1,10 .Ii). 3. AutJage.


